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Teil 1

A. Der Einkommensteuertarif

„Der Einkommensteuertarif ist in seiner progressiven Ausgestaltung sicht-
barer Ausdruck des Prinzips der Steuergerechtigkeit...“1.

Was hier so schlicht geschrieben steht, ist das Ergebnis einer geschichtli-
chen Entwicklung, eines Meinungsstreits, dessen Ursprünge zurück rei-
chen zu den englischen Ökonomen des 18. und 19. Jahrhunderts, der zeit-
weise ausgefochten schien, jetzt aber wieder neue Nahrung erhält2. Er fragt
nach der Gerechtigkeit im Allgemeinen und der Steuer- und Verteilungsge-
rechtigkeit im Besonderen; nach dem Wandel von Gerechtigkeitsvorstel-
lungen im Zeitenlauf. Er betrifft jeden, der der deutschen Einkommensteu-
er unterliegt.

Vor diesem Hintergrund fragt die vorliegende Arbeit: „Ist der Einkom-
mensteuertarif in seiner progressiven Ausgestaltung sichtbarer Ausdruck
des Prinzips der Steuergerechtigkeit – und, ist er der einzig denkbare?“ Der
1. Teil der Arbeit beschreibt, was ein Einkommensteuertarif ist, welche
Arten von Tarifen es gibt oder gab, wie der heutige Tarif gestaltet ist. Der
Rechtfertigung der Progression widmet sich Teil 2, der sich mit verschie-
denen Rechtfertigungsthesen zur Besteuerung im Allgemeinen und zur
progressiven Besteuerung des Einkommens im Besonderen, sowie deren
praktischer Umsetzung befasst. Teil 3 stellt den heutigen Tarif in seinen
praktischen Auswirkungen dar und zeigt progressionsbedingte Probleme
auf.

Eine mögliche Alternative zum heutigen System bietet ein einheitlicher
Regelsteuersatz, bei dem die Progression durch Abzüge in der Bemes-
sungsgrundlage vermittelt wird. Aber ist dieser einfache Steuersatz auch
gerecht? Ist er mit den derzeit herrschenden Gerechtigkeitsvorstellungen,
insbesondere den Grundrechten, zu vereinbaren? Diesen Fragen geht Teil 4
nach.

Teil 5 schließlich fasst die wichtigsten Thesen und Erkenntnisse der vo-
rangegangenen Arbeitsschritte noch einmal zusammen. Ein Formulie-
rungsvorschlag für einen indirekt progressiven Regelsteuersatz schließt die
Arbeit ab.

1 Horst Schöberle, in: K/S/M, Stand Mai 2001, § 32a Rn. A 2.
2 z.B. Michael Elicker, Kritik der direkt progressiven Einkommensbesteuerung: Plä-

doyer für die „flache Steuer“ – aus rechtswissenschaftlicher Sicht, in: StuW 2000,
S.3; Heinz Haller, Probleme der progressiven Besteuerung, Walter Eucken Institut,
Vorträge und Aufsätze, Heft 27, Tübingen, 1970; F. A. Hayek, Die Ungerechtigkeit
der Steuerprogression, in: Schweizer Monatshefte 1952, Bd. 7, S. 508.



A. Der Einkommensteuertarif

6

I. Regelungsinhalt des § 32a EStG

1. Grundaufbau des deutschen Einkommensteuerrechts
Gegenstand (Bemessungsgrundlage) der Einkommensteuer ist das zu ver-
steuernde Einkommen natürlicher Personen. Es wird dadurch errechnet,
dass von den Einkünften idealtypisch3 notwendige unabdingbare Privat-
ausgaben4 abgezogen werden. Einkünfte sind der Gewinn oder der Über-
schuss aus den im EStG abschließend aufgezählten Einkunftsarten. Wer in
Deutschland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist hier
mit seinen sämtlichen Einkünften (unbeschränkt) einkommensteuerpflich-
tig; alle anderen nur (beschränkt) mit bestimmten inländischen Einkünften.

2. Regelungsinhalt des § 32a EStG5

Der Steuertarif bestimmt, welcher Anteil des zu versteuernden Einkom-
mens als Steuer an den Steuergläubiger abgeführt werden soll. Die An-
wendung des Steuertarifs auf die Bemessungsgrundlage führt zum Steuer-
betrag.6

Die Tarifgestaltung ist mit zwei Regelungen verbunden: der steuerlichen
Entlastung des Existenzminimums und der Ehegattenbesteuerung. Das E-
xistenzminimum kann entweder durch einen Freibetrag bei der Ermittlung
der Bemessungsgrundlage oder innerhalb des Tarifs durch einen Steuersatz
von „Null“ (Nullzone) steuerfrei gestellt werden7. Das EStG hat sich für

3 Durch die vielen Subventionstatbestände in der Bemessungsgrundlage ist bereits
die Ermittlung der Einkünfte verfälscht. Darüber hinaus sind auch Beträge als Son-
derausgaben oder außergewöhnliche Belastung abziehbar, die die persönliche
Leistungsfähigkeit nicht mindern.

4 Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Sonderausgaben nach den §§ 10 - 10c,
Beträge, die „wie Sonderausgaben“ abgezogen werden können (§§ 10e - 10k), und
die außergewöhnlichen Belastungen nach den §§ 33 - 33b; außerdem ggf. vorge-
tragene Verluste.

5 Theodor Siegel, in H/H/R, Stand Jan. 2002, § 32a EStG Rn. 7.
6 Die Begriffe Steuertarif und Steuersatz werden häufig synonym verwendet. Streng

genommen spricht man dann vom Tarif, wenn zwischen Steuerbetrag und Bemes-
sungsgrundlage kein einheitliches Verhältnis besteht, so dass ein Gefüge von Steu-
ersätzen zur Anwendung kommt. Diese Sprachregelung wird aber nicht durchgän-
gig eingehalten. Vgl. zu den Begrifflichkeiten Thorsten Sellhorn, Steuersatz und
Verfassungsrecht, Wiesbaden 1998, S. 3 bis 5.

7 Denkbar wäre auch ein Abzug von der Steuerschuld, doch wird dies nicht für sinn-
voll erachtet. Einmal wäre damit ein erheblich höherer Aufwand verbunden als mit
dem Abzug in der Bemessungsgrundlage oder einer tariflichen Nullzone, weil für
jeden Pflichtigen die Steuer ermittelt und diese dann um den auf den jeweiligen
persönlichen Steuersatz umgerechneten Abzugsbetrag vermindert werden müsste,
zum anderen widerspräche ein solcher Abzug auch der Systemlogik. Wenn der
Mensch vom Existenzminimum leben muss, kann es nicht erst nach Ermittlung der
Steuer berücksichtigt werden. Diese Möglichkeit wird derzeit deshalb nicht ernst-
haft erwogen. Vgl. dazu: Clemens Esser, Steuerfreistellung des Existenzmini-
mums: Nullzone, Steuerabzug oder Abzug von der Bemessungsgrundlage?, in:
DStZ 1994, S. 517, 518; Siegel, in: H/H/R, § 32a EStG Rn. 28.
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die Nullzone entschieden.8  Für die Ehegattenbesteuerung bietet das deut-
sche Einkommensteuersystem die Möglichkeiten getrennter Veranlagung
(§ 26a), die im Wesentlichen der Einzelveranlagung entspricht, der Zu-
sammenveranlagung (§ 26b) und der besonderen Veranlagung für den
Zeitraum der Eheschließung (§ 26c). Wählen die Ehegatten Zusammenver-
anlagung, gilt das „Splitting-Verfahren“ nach § 32a Abs. 5. Die tarifliche
Einkommensteuer beträgt dann grds. das Doppelte des Steuerbetrags, der
sich für die Hälfte des gemeinsam zu versteuernden Einkommens ergibt.
Zu den Tarifwirkungen des Ehegattensplittings und der anderen Veranla-
gungsformen für Ehegatten vgl. im Einzelnen unten Teil 3 II 1.

a)  Tarif bei Einzelveranlagung
Der heutige9 Einkommensteuertarif ist ein Formeltarif, der die Steuerhöhe
mit komplexen mathematischen Formeln in Steuerbetragsfunktionen aus-
drückt. Der Formeltarif ermöglicht grundsätzlich einen stetigen Tarifver-
lauf. Setzt sich der Tarif aus mehreren abschnittsweise geltenden Formeln
zusammen, kann es beim Übergang in den nächsten Abschnitt zu Sprüngen
kommen. Das gilt heute beim Übergang von der „Nullzone“ (dem „Grund-
freibetrag“ für das Existenzminimum) zum Eingangssteuersatz10. Tarif-
sprünge sind unerwünscht. Sie belasten Einkommen im Anfangsbereich
des neuen Abschnitts gegenüber solchen im Endbereich des vorhergehen-
den Abschnitts überverhältnismäßig11. An die Nullzone schließen zwei
Progressionszonen an, von denen die zweite weniger steil ansteigt als die
erste. Beide Zonen sind durch einen mit dem zu versteuernden Einkommen
wachsenden Grenzsteuersatz gekennzeichnet (direkte Progression). Der
Grenzsteuersatz gibt die relative Belastung der jeweils letzten Besteue-
rungseinheit an12. Der höchste Grenzsteuersatz heißt Spitzensteuersatz. Er
beträgt derzeit13 45 % und wird bei einem zu versteuernden Einkommen
von 52.152  erreicht. Hier geht der Tarif in die Proportionalzone über.
Obwohl der Steuersatz in dieser Zone gleich bleibt, steigt durch seine An-
wendung auf zusätzliche Einkommenseinheiten der Durchschnittssteuer-
satz weiter an (indirekte Progression). Der Durchschnittssteuersatz be-
zeichnet das Verhältnis zwischen dem Steuerbetrag und dem zu versteu-
ernden Einkommen14.

8 Im Einzelnen hierzu s.u. Teil 4, F III.
9 Im Jahr 2004; für die Einkommensteuertarife der Vorjahre vgl. Hans Laux, Die

Einkommensteuertarife 1999, 2000, 2001, in: BB 2000, S. 2229 ff; zur Tarifent-
wicklung seit 1958 vgl. auch die tabellarische Übersicht von Schöberle, in: K/S/M,
§ 32a EStG Rn. 4 (E 18).

10 Im Jahr 2004: 17 %.
11 Näher dazu unten A II 1 a Stufentarife.
12 Statt aller: Laux, in: BB 2000, S. 2229, 2233.
13 VZ 2004; Gesetz vom 29.12.2003, BGBl. 2003 I, S. 3076.
14 Statt aller: Laux, in: BB 2000, S. 2229, 2232.




